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THEMA DES MON ATS  

 

EU-Wohnungspaket: EU-Plan für erschwinglichen Wohnraum 

 

Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission ihren ersten europäischen Plan für erschwingli-

chen Wohnraum vorgestellt. Der Plan enthält eine Reihe konkreter Maßnahmen zur Bekämpfung der struk-

turellen Ursachen der Wohnungskrise in Europa. Ziel ist es, das Wohnungsangebot zu erhöhen, Investiti-

onen und Reformen anzustoßen sowie besonders stark betroffene Menschen und Regionen zu unterstüt-

zen. 

 

Der Plan basiert auf vier Säulen: 

I. Steigerung des Angebots 

II. Mobilisierung von Investitionen 

III. Bereitstellung unmittelbarer Unterstützung bei gleichzeitigem Vorantreiben von Reformen 

IV. Unterstützung der Bedürftigsten 

 

Innerhalb dieser Säulen sind zehn Maßnahmen definiert. Unter anderem plant die Kommission ein Gesetz 

über Baudienstleistungen, das für Ende 2026 vorgesehen ist. Hierzu läuft derzeit eine Konsultation bis zum 

20. April 2026. Für 2027 ist zudem ein Paket zur Vereinfachung bürokratischer Verfahren geplant, das 

dabei helfen soll, administrative Hürden abzubauen. Der Europäischen Kommission zufolge brauche es 

langfristig verbesserte Rahmenbedingungen für bezahlbaren Wohnraum und damit strukturell Reformen, 

insbesondere auf nationaler und regionaler Ebene. Hierzu soll im Europäischen Semester – also bei der 

Überprüfung der nationalen sozial- und wirtschaftspolitischen Pläne – ein stärkerer Fokus auf das Thema 

Wohnen gelegt werden, um Mitgliedsstaaten Hinweise zur Verbesserung in ihren regulatorischen Regimen 

zu geben. Auf europäischer Ebene ist ebenfalls eine Analyse der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften und 

-Initiativen sowie deren Auswirkungen auf das Wohnungsangebot und Bezahlbarkeit vorgesehen. Darüber 

hinaus wird die Kommission noch in diesem Jahr einen Aktionsplan für Energiegemeinschaften vorlegen.   

 

Für das dritte Quartal 2026 ist die Einführung der paneuropäischen Investitionsplattform für bezahlbaren 

und nachhaltigen Wohnraum in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) angekün-

digt. Geplant sind zudem eine neue Gesetzesinitiative zu Kurzzeitvermietungen im Rahmen des Gesetzes 

über bezahlbaren Wohnraum. Die Kurzzeitvermietungs-Initiative soll insbesondere dort ansetzen, wo On-

line-Plattformen dauerhaftes Wohnen verdrängen und Kommunen zwar Regeln haben, diese aber man-

gels Daten, Registrierung oder Vollzug ins Leere laufen. Im Kern geht es daher um mehr Transparenz und 

Durchsetzbarkeit, etwa über Registrierungs- und Datenaustauschpflichten, klare Definitionen sowie bes-

sere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten. Darüber hinaus sollen neue Investitionen im aktuellen und im 

kommenden mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) mobilisiert werden. In diesem Jahr wird außerdem eine 

Empfehlung des Rates zur Bekämpfung der Ausgrenzung im Wohnungswesen erwartet.  

 

Darüber hinaus benennt der Plan Maßnahmen, bei denen die Mitgliedstaaten nach Ansicht der Kommis-

sion prioritär aktiv werden sollten. Dazu zählt die Aufforderung, Planungs-, Flächenwidmungs- und Geneh-

migungsvorschriften sowie Bauordnungen zu vereinfachen. Ebenso sollen die Mitgliedstaaten Maßnah-

men ergreifen, um spekulatives Verhalten, das sich negativ auf den Wohnungsmarkt auswirkt, einzudäm-

men. 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhousing.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2F756915b5-d1b1-4bde-ac82-03532d2d3d90_en%3Ffilename%3D0.pdf&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Cdf682781f1da476544b508de3e101ec2%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639016436107895591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fEQy0H8q07F47%2BVeACycQ5VkMmdPYl7TK0bBOmLKBmI%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhousing.ec.europa.eu%2Fdocument%2Fdownload%2F756915b5-d1b1-4bde-ac82-03532d2d3d90_en%3Ffilename%3D0.pdf&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7Cdf682781f1da476544b508de3e101ec2%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639016436107895591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fEQy0H8q07F47%2BVeACycQ5VkMmdPYl7TK0bBOmLKBmI%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15072-Rechtsakt-fur-Baudienstleistungen_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15072-Rechtsakt-fur-Baudienstleistungen_de
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/european-semester_de
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Gleichzeitig macht die die Kommission deutlich, dass es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, zu ent-

scheiden, inwieweit sie einen Handlungsbedarf sehen. Das Subsidiaritätsprinzip bleibt unangetastet. 

 

Die Kommission plant in diesem Jahr eine Europäische Wohnungsbauallianz aufzubauen, die die Umset-

zung der Maßnahmen durch Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Praktiken zwischen Mitglied-

staaten, Städten, Regionen, anderen EU-Institutionen und Interessengruppen unterstützen soll. Für Mitte 

des Jahres 2026 ist außerdem ein Wohnungsgipfel geplant, der voraussichtlich in Dublin stattfinden wird. 

 

Im Rahmen der Veröffentlichung des Plans wurden mehrere flankierende Maßnahmen zeitgleich vorge-

stellt. Dazu gehören ein Vorschlag zur Überarbeitung der Vorschriften für staatliche Beihilfen für Dienst-

leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, eine Europäische Strategie für den Wohnungsbau 

sowie eine Mitteilung und ein Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zum Neuen Europäischen Bauhaus 

(NEB). Über diese Themen wird in separaten Artikeln berichtet. (gdw, zia, dv) 
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

EU-Kommission: Leitlinien EPBD 

Die EU-Kommission hat am 18.Dezember 2025 

Auslegungs- und praktische Leitlinien veröffentlicht 

zu den neuen oder wesentlich geänderten Bestim-

mungen der Neufassung der EPBD, die von den Mit-

gliedstaaten umgesetzt werden müssen. 

 

In der Neufassung der EPBD wird die Kommission 

ausdrücklich aufgefordert, Leitlinien zu bestimmten 

Themen anzunehmen, insbesondere dazu, was als 

mit fossilen Brennstoffen betriebener Heizkessel 

einzustufen ist, zur Entwicklung zentraler Anlaufstel-

len, zu nationalen Fahrplänen für Grenzwerte für 

das Gesamt-Treibhauspotenzial neuer Gebäude, 

zur Berücksichtigung von Umgebungswärme bei der 

Berechnung der Gesamtenergieeffizienz, zur Ge-

samtenergieeffizienz transparenter Gebäudekom-

ponenten und zum Brandschutz auf Parkplätzen). 

 

Darüber hinaus werden in den Leitlinien alle ande-

ren neuen oder wesentlich geänderten Bestimmun-

gen behandelt. (gdw) 

  

Europäische Kommission veröffentlicht neue 

Asbestleitlinien 

Die Europäische Kommission hat am 18. Dezember 

2025 neue Leitlinien verabschiedet, um Arbeitneh-

mer besser vor Asbest zu schützen. Dies ergänzt die 

überarbeitete Richtlinie über Asbest am Arbeitsplatz 

aus dem Jahr 2023, in der niedrigere Grenzwerte für 

die berufliche Exposition und andere Maßnahmen 

zur Verringerung des Risikos für Arbeitnehmer fest-

gelegt wurden.  

 

Bis zum 21. Dezember 2025 mussten die Mitglied-

staaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen. 

(gdw) 

 

EU-Kommission legt Digital-Omnibus 2025 vor 

Am 19. November 2025 hat die Europäische Kom-

mission einen digitalen Omnibus vorgelegt, der eine 

Reihe weitreichender Anpassungen des EU-Digital-

regelwerks vorsieht, darunter technische Änderun-

gen an der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), den Cookie-Regeln, ePrivacy-Vorgaben 

und der KI-Regulierung. Ziel ist es, Unternehmen, 

öffentliche Verwaltungen und Bürger zu entlasten 

und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu stär-

ken. 

Bezüglich der DSGVO zielt der Text darauf ab, Aus-

legungen des Urteils des Gerichtshofs der Europäi-

schen Union vom 4. September 2025 zu kodifizie-

ren. Das betrifft z.B. die Pseudonymisierung perso-

nenbezogener Daten. 

Nach Artikel 4 der DSGVO in Verbindung mit Erwä-

gungsgrund 26 gelten Informationen für eine be-

stimmte Einrichtung nur dann als personenbezo-

gene Daten, wenn diese Einrichtung die betroffenen 

Personen mit den ihr vernünftigerweise zur Verfü-

gung stehenden Mittel identifizieren kann. Kann die 

Einrichtung die Person nicht identifizieren, gelten die 

Informationen für diese Einrichtung nicht als perso-

nenbezogene Daten, auch wenn ein anderer Emp-

fänger die Möglichkeit hätte, die Personen zu identi-

fizieren. 

Die vorgeschlagene Verordnung sieht außerdem 

eine neue Ausnahmeregelung zu Artikel 9 vor, der 

die Verarbeitung und Speicherung besonderer Ka-

tegorien personenbezogener Daten grundsätzlich 

verbietet. Vorbehaltlich strenger technischer und or-

ganisatorischer Schutzmaßnahmen dürfen diese 

Daten bei der Entwicklung und dem Betrieb von KI-

Systemen auf Grundlage des „berechtigten Interes-

ses“ verarbeitet werden, jedoch nur wenn es not-

wendig ist, um beispielsweise Verzerrungen zur er-

kennen und zu korrigieren, und keine geeignete Al-

ternative zur Verfügung steht. 

Darüber hinaus plant die Kommission der „Einwilli-

gungsmüdigkeit“ bei Cookies entgegenzuwirken. So 

sollen den Verbrauchern die Möglichkeit gegeben 

werden, ihre Präferenzen direkt im Browser oder in 

einer Drittanbieteranwendung zu speichern, damit 

sie diese Einstellungen nicht bei jedem Aufruf einer 

neuen Website erneut vornehmen müssen. (gdw) 

 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3DOJ%3AC_202506438&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C92b7bf143ae4438d9e1608de529d9360%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639039033889767862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2B7aqcsriRHsmTF77PaOs50BIqMnWS8qOSuruszMpQY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3DOJ%3AC_202506438&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C92b7bf143ae4438d9e1608de529d9360%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639039033889767862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2B7aqcsriRHsmTF77PaOs50BIqMnWS8qOSuruszMpQY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2F%3Furi%3DOJ%3AC_202506438&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C92b7bf143ae4438d9e1608de529d9360%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639039033889767862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=d%2B7aqcsriRHsmTF77PaOs50BIqMnWS8qOSuruszMpQY%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femployment-social-affairs.ec.europa.eu%2Fdocument%2F70526012-b741-4092-ab52-3bae8de2a1b0_en&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C5676ebabf0a342d6615508de3eec6ab0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639017382275604865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HyOJEfBDg2xOqQdry8ZdbfyQ7Qqp3U2ELd8ern2u3zI%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femployment-social-affairs.ec.europa.eu%2Fnews%2Fcommission-acts-better-protect-people-asbestos-and-ensure-asbestos-free-future-2022-09-28_en&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C5676ebabf0a342d6615508de3eec6ab0%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639017382275622242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=e4A2yaACrnamFJNmMV7G7vvoudCYWnbuGa3GRLmHU4Q%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fde%2Flibrary%2Fdigital-omnibus-regulation-proposal&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C5fbd3f991054411b34fa08de380e4c2a%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639009831207427690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nkoJBm7PCSdW39uJjdaVI3BWw55mb0ydUhyik3foos0%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigital-strategy.ec.europa.eu%2Fde%2Flibrary%2Fdigital-omnibus-regulation-proposal&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C5fbd3f991054411b34fa08de380e4c2a%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639009831207427690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nkoJBm7PCSdW39uJjdaVI3BWw55mb0ydUhyik3foos0%3D&reserved=0
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EU-Ratspräsidentschaft: Zypern übernimmt den 

Vorsitz des Rats der EU 

Mit Beginn des Jahres 2026 hat Zypern die sechs-

monatige rotierende Präsidentschaft im Rat der EU 

übernommen. In seinem Programm legt Zypern ei-

nen Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaft-

liche Resilienz. 

Im Mittelpunkt des Programms steht daher die Stär-

kung des Binnenmarkts. Die zypriotische Präsident-

schaft will zentrale Dossiers zur Kapitalmarktin-

tegration weiter voranbringen, insbesondere im 

Kontext der Spar- und Investitionsunion. So sollen 

private Investitionen in Europa mobilisiert und der 

Zugang zu Finanzierung besonders für Unterneh-

men erleichtert werden. 

Auch steuerpolitisch setzt Zypern klare Akzente. Ein 

Schwerpunkt liegt auf Vereinfachung und besserer 

Durchsetzung bestehender Regeln, statt auf neuen 

weitreichenden Initiativen. Dazu zählen Arbeiten an 

der administrativen Zusammenarbeit im Steuerbe-

reich sowie an dem geplanten Vereinfachungspaket 

im Steuerbereich.  

Zudem begleitet die Präsidentschaft wirtschaftlich 

relevante Querschnittsthemen wie die Modernisie-

rung der Zollunion, die Vorbereitung der Debatten 

zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen sowie 

laufende Arbeiten zur regulatorischen Vereinfa-

chung auf EU-Ebene. (zia) 

  

https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-cyprus-presidency/
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STADTENTWIC KLUN G UND  RAUM ORDNUNG 

EU-Agenda für Städte veröffentlicht 

Mit der im Dezember 2025 veröffentlichten EU-

Agenda für Städte legt die Europäische Kommission 

einen strategischen Rahmen vor, der die städtische 

Dimension in EU-Politiken sichtbarer und wirksamer 

machen soll. Ausdrücklich hervorgehoben wird das 

Bestreben Städten aller Größenordnungen, inklu-

sive kleiner und mittlerer Städte sowie ihrer Ver-

flechtungsräume, mehr Unterstützung bieten zu wol-

len. Kern der Agenda ist eine stärkere Einbindung 

der Städte in die EU-Politikgestaltung, mit einem 

jährlichen hochrangigen politischen Dialog mit Städ-

ten ab 2026, flankiert von gezielten technischen 

Konsultationen und einer regelmäßig geplanten Be-

richterstattung zur Lage europäischer Städte. Paral-

lel setzt die Kommission auf Vereinfachung und Ka-

pazitätsaufbau, indem das EU Cities Portal mit Infor-

mationen zu laufenden EU-Unterstützungsangebo-

ten ausgebaut werden soll. Für die kommende EU-

Förderperiode 2028–2034 ist eine EU Cities Plat-

form angekündigt, die Unterstützungsinitiativen zu-

sammenführen soll. Zudem soll ab 2026 unter ande-

rem eine zentrale Ansprechstruktur („Cities Hel-

pdesk“) geschaffen werden, um niedrigschwellige 

Unterstützung und Anfragen anbieten zu können. 

(dv) 

 

EU-Wohnungspaket: Mitteilung zum Neuen Eu-

ropäischen Bauhaus 

Am 16. Dezember 2025 hat die Kommission ihre 

Mitteilung und einen Vorschlag zum Neuen Europä-

ischen Bauhaus (NEB) veröffentlicht. Das NEB wird 

eine stärkere Rolle bei der Unterstützung des Über-

gangs zu sauberer Energie und von Innovationen in 

Europa übernehmen und zu einer integrativen, 

nachhaltigen und qualitätsorientierten Transforma-

tion von städtischen Quartieren und Wirtschafts-

branchen beitragen. 

Städte und Gemeinden stehen vor den Herausfor-

derungen, Bezahlbarkeit und Qualität von Wohn-

raum, die Auswirkungen des Klimawandels auf das 

tägliche Leben und die rasante Entwicklung neuer 

Technologien für ihre Bürger politisch zu gestalten. 

Die Mitteilung zum NEB konzentriert sich darum auf 

drei Hauptziele:  

• die Förderung einer zirkulären, nachhalti-
gen und innovativen gebauten Umwelt,  

• die Teilhabe von Bürgern und Nachbar-
schaften sowie  

die lokale Transformation durch Bildung, Kunst und 

Kultur. Durch die NEB-Akademie, die NEB-Gemein-

schaft sowie die NEB-Preise, -Labs und -Festivals 

sollen die Erfahrungen europaweit bekannt gemacht 

und neue Ansätze implementiert werden. Prinzipien 

des NEB sollen sowohl durch die Berücksichtigung 

sozialer, zirkulärer und sozialer Aspekte im EU-

Vergaberecht verankert als auch im DAWI-Be-

schluss zum sozialen und bezahlbaren Wohnraum 

anerkannt werden. (gdw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2025/eu-agenda-for-cities-2025_de
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2025/eu-agenda-for-cities-2025_de
https://cor.europa.eu/sites/default/files/2025-10/EU-annual-report-2025.pdf
https://regions-and-cities.ec.europa.eu/cities-portal_en
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew-european-bauhaus.europa.eu%2Fselection-your-contributions%2Ffuture-new-european-bauhaus-enabler-clean-transition-and-innovation-2025-12-16_en&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C762d964f73ee40fe10f708de3d8f95c7%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639015884068005904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vsVLzauFwJTIsO%2F8OjMkzcJ2cYwt4XFSm0PKskFMQ1k%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew-european-bauhaus.europa.eu%2Fselection-your-contributions%2Ffuture-new-european-bauhaus-enabler-clean-transition-and-innovation-2025-12-16_en&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C762d964f73ee40fe10f708de3d8f95c7%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639015884068005904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vsVLzauFwJTIsO%2F8OjMkzcJ2cYwt4XFSm0PKskFMQ1k%3D&reserved=0
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

EU-Wohnungspaket: Kommission veröffentlicht 

Beschluss zu den EU-Beihilfevorschriften 

Die EU-Kommission hat am 16. Dezember 2025 im 

Rahmen ihres EU-Wohnungspakets ihren angekün-

digten Beschluss zu den EU-Beihilfevorschriften 

veröffentlicht. Die neuen EU-Beihilfevorschriften sol-

len das bisher geltende Almunia-„Paket“ aus 2012 

für die Notifizierungsbefreiung der Förderung des 

sozialen Wohnungsbaus ersetzen. 

Mit dem vorliegenden Beschluss werden die Vo-

raussetzungen für staatliche Beihilfen für sozialen 

und, als neue Kategorie, bezahlbaren Wohnraum 

festgelegt (DAWI-Beschluss). Die bisherige Beihilfe-

vorschrift zielte auf die Förderung für sozialen 

Wohnraum für benachteiligte Haushalte ab. Nun-

mehr sollen in einer neuen Kategorie für die Förde-

rung des bezahlbaren Wohnraums auch nichtbe-

nachteiligte Haushalte einbezogen werden. Hier ist 

das Haushaltseinkommen im Vergleich zu den 

Wohnraum-Marktpreisen und die Zusammenset-

zung des Haushalts als Kriterium entscheidend.  

Ferner werden auch Menschen mit Behinderung, äl-

tere Menschen, Studierende, Alleinerziehende und 

gesellschaftlich relevante Berufsgruppen wie in der 

Krankenpflege, Polizei etc. vorrangigen Zugang zu 

erschwinglichem Wohnraum bekommen. Gebäude 

mit einer entsprechenden Förderung in der neuen 

Kategorie des bezahlbaren Wohnraums sollen min-

destens 20 Jahre zweckgebunden bleiben.  

Im „Beschluss über die Anwendung von Artikel 106 

Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-

ropäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form 

von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter 

Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

betraut sind, und zur Aufhebung des Beschlusses 

2012/21/EU“ sind die Ziffern 13 (S. 5) bis Ziffer 26 

(S. 7) für die Wohnungswirtschaft relevant. Die In-

terpretation der Ziffer 16. legt nahe, dass die bishe-

rigen Kriterien der Notifzierungsbefreiung der Förde-

rung des sozialen Wohnraums bestehen bleiben 

und nur die Einrichtung neuer Unternehmen der 

DAWI mit hauptsächlicher Zielbestimmung der 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums unter die neuen 

Vorgaben fallen. Interessant ist, dass im vorliegen-

den Beschluss neue Kriterien wie die Inklusion, so-

ziale Durchmischung der Wohnquartiere und Prinzi-

pien des Neuen Europäischen Bauhauses explizit 

genannt werden und dementsprechend als Kriterien 

herangezogen werden können. (gdw) 

 

EU-Wohnungspaket: Strategie für den Woh-

nungsbau 

Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Kom-

mission ihre „Europäische Strategie für den Woh-

nungsbau“ vorgestellt. Die Strategie ist Teil des ers-

ten Europäischen Plans für erschwinglichen Wohn-

raum und legt Maßnahmen dar, um auf die wach-

senden strukturellen Herausforderungen auf den 

Wohnungsmärkten der Mitgliedstaaten zu reagie-

ren. 

Das zentrale Ziel der Strategie ist es, die Wettbe-

werbsfähigkeit, Produktivität und Innovationsfähig-

keit des europäischen Bausektors zu stärken. Die-

ser zählt zwar zu den größten Wirtschaftszweigen 

der EU, weist jedoch seit Jahren geringe Produktivi-

tätszuwächse auf. Komplexe Genehmigungsverfah-

ren, Fachkräftemangel, hohe Materialkosten und 

eine geringe Digitalisierung gelten als wesentliche 

Hemmnisse. 

In ihrer Strategie nennt die Kommission vier vorran-

gige Bereiche zur Verbesserung des Bauökosys-

tems. Ein Schwerpunkt liegt auf der Vereinfachung 

und Digitalisierung von Bau- und Genehmigungs-

verfahren. Die Kommission will gemeinsam mit den 

Mitgliedstaaten prüfen, wie Prozesse beschleunigt, 

transparenter gestaltet und stärker digital unterstützt 

werden können. Der Einsatz von Building Informa-

tion Modelling (BIM) und digitalen Genehmigungs-

plattformen soll Planungs- und Bauzeiten verkürzen 

und Kosten reduzieren. 

Darüber hinaus setzt die Strategie auf Innovation 

und neue Bauweisen. Industrielle und modulare 

Bauverfahren, serielle Fertigung sowie der Einsatz 

neuer Materialien sollen dazu beitragen, Wohnraum 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fde%2Fip_25_3048&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C8d4bc80e39af40d54dd008de3d85ea33%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639015842520679683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ba3Bo2Bwey76Fy5ocYRarm3LJmNvoWS7W8%2FrxeYkY38%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fde%2Fip_25_3048&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C8d4bc80e39af40d54dd008de3d85ea33%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639015842520679683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ba3Bo2Bwey76Fy5ocYRarm3LJmNvoWS7W8%2FrxeYkY38%3D&reserved=0
https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/a85e53d8-a82b-47f9-a247-f0819f20466d/download
https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/a85e53d8-a82b-47f9-a247-f0819f20466d/download
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schneller, kosteneffizienter und nachhaltiger zu er-

richten und zu renovieren. Die Europäische Kom-

mission wird in diesem Zusammenhang auch die 

Notwendigkeit von neuen Normen für neue innova-

tive Bauproduktive prüfen und hat hierzu einen Auf-

trag an CEN, die europäische Normierungsagentur 

erteilt. Gleichzeitig sollen Forschung und Innovation 

im Bausektor gezielt gefördert werden.  

Ein weiterer Fokus liegt auf dem stabilen Zugang zu 

Rohstoffen und gut integrierten Arbeitsmärkten. Bei 

Baustoffen will die Kommission mit einem geplanten 

Gesetz über die Erbringung von grenzüberschrei-

tenden Bau- und Dienstleistungen (Construction 

Services Act, vgl. EU-INFO Dezember 2025) den 

Binnenmarkt in diesem Bereich stärker harmonisie-

ren. Aktuell konsultiert die Kommission bis zum 20. 

April 2026 zu der Ausgestaltung des Gesetzes. Des 

Weiteren wird die Kommission bis zum dritten Quar-

tal 2026 prüfen, ob digitale Abrissanalyse-Audits 

verpflichtend gemacht werden sollen und im An-

schluss daran die Einrichtung einer Plattform zur Be-

wertung von Bauressourcen erwägen. Die Europäi-

sche Strategie für den Wohnungsbau ist eng mit 

dem Europäischen Plan für bezahlbaren Wohnraum 

verknüpft. Während Letzterer sozial- und investiti-

onspolitische Maßnahmen bündelt, bildet die Woh-

nungsbaustrategie das industriepolitische Pendant. 

Die konkrete Umsetzung liegt weiterhin bei den Mit-

gliedstaaten und Kommunen. Die Kommission will 

mit der Strategie einen Rahmen abstecken, um na-

tionale Reformen zu unterstützen, Investitionen zu 

mobilisieren und den Austausch bewährter Verfah-

ren zu fördern. (gdw, zia) 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15072-Rechtsakt-fur-Baudienstleistungen_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15072-Rechtsakt-fur-Baudienstleistungen_de
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Vorschlag der Europäischen Kommission zur 

Wiederbelebung der Verbriefungsmärkte: Positi-

onierung von Rat und EP 

Die Europäische Kommission hat im Juni 2025 ei-

nen Vorschlag zur Wiederbelegung der Verbrie-

fungsmärkte vorgelegt. 

Dazu hat der Rat am 17. Dezember 2025 eine allge-

meine Ausrichtung veröffentlicht, die weitgehend 

dem Vorschlag der Europäischen Kommission ent-

spricht. Der Entwurf der allgemeinen Ausrichtung 

unterscheidet sich vom Vorschlag der Kommission 

z.B. in Bezug auf gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für Verbriefungen, die von Verkäufern aus der EU 

und aus Drittländern begeben werden oder in Bezug 

auf die Definition der öffentlichen Verbriefung. Ein 

weiterer wichtiger Unterschied zum Kommissions-

vorschlag liegt in der Angleichung der Kapitalbe-

handlung von Anlegern an die von Originatoren und 

in der Einführung von zwei Änderungen an der risi-

kosensitiven Mindestrisikogewichtung. Diese betref-

fen die Erhöhung der endgültigen Mindestrisikoge-

wichtung von 5 % auf 6 % und die Formel zur Be-

rechnung der Mindestrisikogewichtung. 

Im Europäischen Parlament hat der zuständige Be-

richterstatter Rolf Seekatz am 15. Januar 2026 sei-

nen Bericht im Wirtschafts- und Währungsaus-

schuss (ECON) präsentiert. Seekatz sieht insbeson-

dere die Einführung des Konzepts der resilienten 

Verbriefungen im Kommissionsvorschlag kritisch, 

da er zusätzliche Komplexität in Teile des Marktes 

bringe. Daher solle das neue Resilienzkriterium nur 

für synthetische Verbriefungen gelten, traditionelle 

Verbriefungen sollen stets als resilient eingestuft 

werden. Ein weiterer wichtiger Änderungsantrag be-

trifft die Forderung, dass bei vergleichbarem Risi-

koprofil keine Schlechterstellung von Covered 

Bonds gegenüber erstklassigen Verbriefungstran-

chen erfolgen soll, um unbeabsichtigte Markverzer-

rungen zu vermeiden.  

Die Abstimmung des Berichts im ECON und im Ple-

num des Europäischen Parlaments ist für Mai 2026 

geplant. (vdp) 

 

EFRAG veröffentlicht drei Leitfäden für KMU zur 

Berichterstattung nach VSME-Standards 

EFRAG hat am 11. Dezember 2025 drei unterstüt-

zende Leitfäden veröffentlicht, die kleinen und mitt-

leren Unternehmen (KMU) bei der Berichterstattung 

besonders anspruchsvoller VSME-Angaben helfen 

sollen. 

Die Leitfäden richten sich an KMU mit weniger als 

250 Mitarbeitern und sollen anhand klarer Beispiele 

und umsetzbarer Fallstudien praktische, sofort an-

wendbare Unterstützung bieten. Sie ergänzen die 

Materialien für KMU, die Nachhaltigkeitsinformatio-

nen gemäß dem umfassenden Modul des VSME-

Standards offenlegen. 

Der „VSME-Leitfaden zur Offenlegung C2 – Umfas-

sendes Modul (Praktiken, Richtlinien und zukünftige 

Initiativen)“ ergänzt die Offenlegung C2 zur Be-

schreibung der Praktiken, Richtlinien und zukünfti-

gen Initiativen für den Übergang zu einer nachhalti-

geren Wirtschaft gemäß VSME (Absatz 48, 49) des 

VSME. 

Der „VSME-Leitfaden zur Offenlegung C3 – Umfas-

sendes Modul (Treibhausgasreduktionsziele und 

Klimawandel)“ richtet sich an Unternehmen, die 

Treibhausgasreduktionsziele und/oder Klimawan-

delpläne festlegen und offenlegen möchten. Er bie-

tet eine schrittweise Anleitung zur Strukturierung 

und Berichterstattung dieser Ziele gemäß der Offen-

legung C3 des VSME-Standards. 

Der dritte Leitfaden C7 bietet KMU praxisnahe Un-

terstützung bei der Offenlegung bestätigter schwer-

wiegender Menschenrechtsverletzungen im Be-

richtszeitraum. Dies betrifft Vorfälle in der Wert-

schöpfungskette, insbesondere gegenüber Arbeit-

nehmern, betroffenen Gemeinschaften sowie Ver-

brauchern/Endnutzern. Die eigene Belegschaft ist 

ausgenommen (Absatz 62(c)). (gdw) 

 

Europäische Kommission plant Reform von Ri-

sikokapital- und Wachstumskapitalfonds  

Am 15. Januar 2026 hat die Europäische Kommis-

sion eine Konsultation zu einer möglichen Reform 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fthree-new-efrag-guides-now-available-to-support-smes-in-sustainability-reporting&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901116761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FhjMgcm4gHTdpF8GZ5dwOPb3j6mqoKVEfYmK0SCNiCk%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fthree-new-efrag-guides-now-available-to-support-smes-in-sustainability-reporting&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901116761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FhjMgcm4gHTdpF8GZ5dwOPb3j6mqoKVEfYmK0SCNiCk%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fthree-new-efrag-guides-now-available-to-support-smes-in-sustainability-reporting&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901116761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FhjMgcm4gHTdpF8GZ5dwOPb3j6mqoKVEfYmK0SCNiCk%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fnews-and-calendar%2Fnews%2Fthree-new-efrag-guides-now-available-to-support-smes-in-sustainability-reporting&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901116761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FhjMgcm4gHTdpF8GZ5dwOPb3j6mqoKVEfYmK0SCNiCk%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c2-comprehensive-module-practices-policies-and-future&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901137224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4s7FGDi2XKmIkVSZ1BGJraMb9ceSBN1st6r8xlNBto4%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c2-comprehensive-module-practices-policies-and-future&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901137224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4s7FGDi2XKmIkVSZ1BGJraMb9ceSBN1st6r8xlNBto4%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c2-comprehensive-module-practices-policies-and-future&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901137224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4s7FGDi2XKmIkVSZ1BGJraMb9ceSBN1st6r8xlNBto4%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c3-comprehensive-module-ghg-reduction-targets-and-climate&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901151146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zTqYBXkEQjkl1uoVSHgsd%2BiwI0J3dPsL%2B40z4uxDdlw%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c3-comprehensive-module-ghg-reduction-targets-and-climate&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901151146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zTqYBXkEQjkl1uoVSHgsd%2BiwI0J3dPsL%2B40z4uxDdlw%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-on-disclosure-c3-comprehensive-module-ghg-reduction-targets-and-climate&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901151146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zTqYBXkEQjkl1uoVSHgsd%2BiwI0J3dPsL%2B40z4uxDdlw%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.efrag.org%2Fen%2Fvsme-supporting-guide-to-disclosure-c7-comprehensive-module-severe-negative-human-rights-incidents&data=05%7C02%7CBuelens%40gdw.de%7C504bc284647e4e2ab22c08de3beb0e89%7C84bdc0ffcfe84406ae6e4faa9c86f6ae%7C0%7C0%7C639014077901165849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=S9XyoHA0Zp%2BFOVv9LVcqN3Jga%2FWbCovVuFQsH851Ss4%3D&reserved=0
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des EU-Rahmens für Venture- und Growth-Capital-

Fonds gestartet.  

Venture- und Growth-Capital-Fonds gelten als wich-

tiger Bestandteil der Finanzierung innovativer und 

wachstumsstarker Unternehmen in der EU. Der EU-

Kommission zufolge bestehen jedoch weiterhin 

strukturelle Hindernisse, die grenzüberschreitende 

Investitionen erschweren und die Entwicklung grö-

ßerer, wettbewerbsfähiger Fonds behindern. Dazu 

zählen unter anderem unterschiedliche nationale 

Regelungen sowie Vorgaben aus bestehenden EU-

Rechtsrahmen wie der Europäischen Venture Capi-

tal Verordnung (EuVECA, European Venture Capital 

Fund Regulation) und der Richtlinie über die Verwal-

ter alternativer Investmentfonds (AIFMD, Alternative 

Investment Fund Managers Directive). 

Die Kommission hat sowohl eine öffentliche Konsul-

tation als auch eine gezielte Konsultation (Fragebo-

gen) eröffnet, die sich insbesondere an Marktteil-

nehmer, Investoren, Unternehmen und Behörden 

richtet. Die Frist für Rückmeldungen ist für beide 

Konsultationen der 12. März 2026. 

Die Initiative ist Teil der Arbeiten zur Spar- und In-

vestitionsunion sowie der EU-Strategie zur Förde-

rung von Start-ups und Scale-ups. Auf Basis der ein-

gegangenen Stellungnahmen will die Kommission 

im weiteren Jahresverlauf prüfen, ob und in welcher 

Form eine Reform des bestehenden Rechtsrah-

mens insbesondere der EuVECA-Regelungen vor-

geschlagen wird. Die Kommission möchte so die 

Rahmenbedingungen für private Investitionen ver-

bessern und den Zugang von Unternehmen zu 

Wachstumsfinanzierung in der EU erleichtern. (zia) 

Europäische Kommission gibt Besetzung der 

Plattform für nachhaltige Finanzen bekannt 

Am 21. Januar 2026 hat die Europäische Kommis-

sion die Zusammensetzung der dritten Plattform für 

nachhaltige Finanzen (PSF, Platform on 

Sustainable Finance). bekanntgegeben. Zudem hat 

die Kommission Helena Viñes Fiestas erneut zur 

Vorsitzenden der Plattform ernannt.  

Die PSF ist ein Expertengremium, das die Kommis-

sion in Fragen der nachhaltigen Finanzpolitik berät, 

insbesondere im Zusammenhang mit der EU-Taxo-

nomie und dem breiteren nachhaltigen Finanzrah-

men. Sie wurde im Rahmen der Taxonomie-Verord-

nung im Jahr 2020 eingerichtet und soll Fachwissen 

aus Wissenschaft, Finanzwirtschaft, Zivilgesell-

schaft und öffentlicher Hand zusammenbringen. 

Zu den Kernaufgaben während des dritten Mandats 

sollen gehören: 

• Überarbeitung und Verbesserung der tech-

nischen Screening-Kriterien der EU-Taxo-

nomie, um sie klarer und nutzbarer zu ma-

chen; 

• Entwicklung neuer Kriterien für weitere Tä-

tigkeiten über alle sechs Umweltziele der 

Taxonomie hinweg;  

• Unterstützung bei der Vereinfachung und 

praktischen Anwendung des gesamten 

nachhaltigen Finanzrahmens, auch im Hin-

blick auf Übergangsfinanzierung und den 

Mittelstand (SMEs); 

• Monitoring von Kapitalflüssen in nachhal-

tige Investitionen, um die Wirksamkeit des 

Rahmens im Hinblick auf reale wirtschaftli-

che Auswirkungen zu bewerten. 

Die neue Mandatsperiode läuft von Februar 2026 bis 

Ende 2027. (zia) 

 

Hochrangige Taskforce der EZB präsentiert Be-

richt zur Vereinfachung im Aufsichts-, Berichts- 

und Regulierungswesen  

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen Be-

richt zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-

, Regulierungs- und Berichtswesens im Bankensek-

tor veröffentlicht. Ende Januar 2026 hat der Aus-

schuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Eu-

ropäischen Parlaments mit Vertretern der EZB über 

die Ergebnisse der dortigen High-Level Task Force 

on Simplification (HLTF) debattiert und politische Im-

plikationen diskutiert.  

In den vergangenen Jahren haben europäische 

Banken zunehmend Kritik an der hohen Komplexität 

des Regulierungssystems geübt. Die Vielzahl an Ka-

pitalanforderungen, Meldepflichten und detaillierten 

https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/financial-markets/investment-funds_en#legislation
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj/eng
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15954-European-venture-and-growth-capital-funds-reform/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15954-European-venture-and-growth-capital-funds-reform/public-consultation_en
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-eu-venture-and-growth-capital-funds-reform_en
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/savings-and-investments-union_en?prefLang=de
https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/savings-and-investments-union_en?prefLang=de
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/jobs-and-economy/eu-startup-and-scaleup-strategy_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/jobs-and-economy/eu-startup-and-scaleup-strategy_en
https://finance.ec.europa.eu/document/download/e838783f-35f6-4153-a1a5-eaef3933f930_en?filename=eu-platform-on-sustainable-finance-2026-members_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pubbydate/2025/html/ecb.simplification_supervisory_reporting_framework202512.de.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pubbydate/2025/html/ecb.simplification_supervisory_reporting_framework202512.de.html
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technischen Vorgaben binde Ressourcen, vor allem 

bei kleineren Instituten. Diese Kritik bildet den Kon-

text für die Einrichtung der HLTF durch den EZB-

Gouverneursrat im März 2025, um Hürden zu ana-

lysieren und Empfehlungen für eine effizientere, risi-

kobasierte Aufsicht zu geben.  

Der im Dezember vorgestellte Bericht fasst die Er-

gebnisse der HLTF zusammen und enthält 17 Emp-

fehlungen, die sich auf drei Themenfelder konzent-

rieren: Regulierung, Aufsicht und Meldewesen.  

1. Regulierung 

• Reduzierung bei Capital Stack: Der Bericht 

schlägt vor, die Anzahl der Ele-

mente im Capital Stack zu verrin-

gern und so diverse Puffer und 

Vorgaben besser zu bündeln, ohne 

die vorgesehene Basel-Kompatibili-

tät zu verletzen. 

• Harmonisierung und weniger Komplexität: 

Soweit möglich, sollen Überschneidungen 

zwischen EU-Regeln und nationalen Vor-

schriften beseitigt werden, um Transparenz 

und Vergleichbarkeit zu erhöhen.  

2. Aufsicht 

• Überarbeitung des Supervisory Review 

and Evaluation Process (SREP) mit Blick 

auf eine noch stärker risikobasierte Bewer-

tung, um Aufsichtsentscheidungen effizien-

ter und kohärenter zu gestalten, was be-

sonders für heterogene Bankenlandschaf-

ten im Euroraum relevant ist.  

3. Meldewesen 

• Empfehlungen zur Koordination und Daten-

Harmonisierung, d.h. Daten einmalig erhe-

ben und mehreren Behörden zugänglich zu 

machen, um doppelte Anforderungen zu 

vermeiden. 

• Institutionen sollen entlastet werden, indem 

redundante Melde- oder Abfrageprozesse 

reduziert werden.  

Am 15. Januar 2026 führten Mitglieder des ECON-

Ausschusses eine Aussprache mit Luis de Guindos, 

EZB-Vizepräsident und Vorsitzender der HLTF, 

über die Empfehlungen und ihre Folgen für die EU-

Bankenaufsicht.  

Dabei standen mehrere Fragen im Mittelpunkt: 

• Politische Einbettung der EZB-Empfehlun-

gen: Die Vorschläge der HLTF sollen in 

den Jahresbericht der Europäischen Kom-

mission zum EU-Bankensektor 2026 ein-

fließen; 

• Balance zwischen Vereinfachung und Sta-

bilität: Im Parlament wurde betont, dass 

Vereinfachung nicht Deregulierung bedeu-

ten darf. Der Fokus soll auf effiziente, risi-

kobasierte Aufsicht liegen, die Finanzstabi-

lität, wie Kapital- und Liquiditätsanforderun-

gen, aufrechthält.  

• Auswirkungen auf Banken unterschiedli-

cher Größe: Besonders kleinere Institute 

könnten von einem vereinfachten Rahmen 

profitieren, da die administrativen Belastun-

gen im Verhältnis zu ihrer Größe beson-

ders hoch sind. (zia)  

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/exchange-of-views-on-the-outcomes-of-the/product-details/20260105CAN75799
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AKTUELLES AU S D ER FÖRDERLAND SCHAFT  / VER ANSTALTUNGEN  

Themen für den vierten Förderaufruf der Europä-

ischen Stadtinitiative (EUI) zu „Innovative Ac-

tions“ wurden veröffentlicht 

Zwischen Februar und Juni 2026 öffnet der 4. Inno-

vative-Actions-Call der Europäischen Stadtinitiative 

(EUI). Mit einem geplanten Budget von 60 Millionen 

Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) unterstützt der Förderaufruf 

Städte dabei, innovative Maßnahmen auf lokaler 

Ebene zu entwickeln und umzusetzen. Der diesjäh-

rige Call richtet sich insbesondere an kleine- bis mit-

telgroße Städte: Städte und kommunale Zusam-

menschlüsse mit mindestens 25.000 Einwohnern 

können Projektvorschläge einreichen. 

Die eingereichten Projektvorschläge sollen sich un-

ter dem Oberthema „lokale Innovation“ an den in der 

EU-Agenda für Städte definierten thematischen 

Schwerpunkten orientieren. 

Ausgewählte Projekte können über eine Laufzeit 

von 2 Jahren bis zu 2 Mio. EUR gefördert werden, 

wobei die Ko-Finanzierungsrate 80 % beträgt. Pro-

jektvorschläge sollten sich auf eines der folgenden 

Themenfelder beziehen: 

• Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, Inno-

vation und Investitionen 

• Soziale Inklusion und Gleichstellung 

• Sicherheit, Schutz und Vorsorge 

• Bezahlbarer, nachhaltiger und inklusiver 

Wohnraum und Gebäudebestand 

• Klimaschutz, Umwelt und saubere Energie 

• Nachhaltige Mobilität 

Die Deutsche Kontaktstelle organisiert am 5. März 

2026, von 10:00 bis 12:00 Uhr, eine Online-Informa-

tionsveranstaltung, bei der die Förderbedingungen 

und weitere Details zum Call vorgestellt werden. An-

meldung: Registrierung. (dv)  

Gastgeberstadt für das Cities Forum 2027 ge-

sucht 

Die Europäische Stadtinitiative (EUI) sucht eine en-

gagierte Gastgeberstadt für das Cities Forum 2027. 

Das Forum ist eine der wichtigsten Veranstaltungen 

der Europäischen Kommission zur städtischen Di-

mension der EU-Kohäsionspolitik. Es bringt alle 

zwei Jahre mehr als 700 Teilnehmer der nachhalti-

gen Stadtentwicklung zusammen und bietet Städten 

eine besondere internationale Bühne, um ihre urba-

nen Strategien, Innovationen und Zukunftsvisionen 

sichtbar zu machen. 

Warum sich eine Bewerbung lohnt? 

• Profil Ihrer Stadt stärken: Präsentieren Sie 

Ihre Ansätze für nachhaltige Stadtentwick-

lung vor einem europäischen Fachpubli-

kum. 

• Politische Sichtbarkeit gewinnen: Bringen 

Sie Ihre Stadt aktiv in die europäischen 

Diskussionen zur Kohäsionspolitik ein. 

• Europaweites Netzwerk erweitern: Knüpfen 

Sie wertvolle Kontakte zu Entscheidungs-

träger:innen, Expert:innen und Städten aus 

ganz Europa. 

• Austausch & Wissenstransfer: Profitieren 

Sie vom direkten Dialog mit zentralen Ak-

teur:innen der europäischen Stadtentwick-

lung. 

Der Call ist noch bis zum 17. Februar 2026 (14:00 

Uhr) geöffnet. Alle Unterlagen und das Online-For-

mular sind auf der Ausschreibungsseite verfügbar. 

Städte können zusätzliche Unterstützung über das 

EUI-Sekretariat und die nationale Kontaktstelle er-

halten. Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil 

des Cities Forum 2027! (dv) 

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/fourth-call-proposals-innovative-actions
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/fourth-call-proposals-innovative-actions
https://eveeno.com/info_4_ia-call
https://www.urban-initiative.eu/cities-forum/2027/call-host-city
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Jetzt offen: CERV-Aufruf „Kommunale Netz-

werke“ (Networks of Towns)  

Der CERV-Aufruf „Kommunale Netzwerke (Net-

works of Towns)” ist geöffnet und bietet Städten, Ge-

meinden und ihren Partnerorganisationen die Gele-

genheit, grenzüberschreitende Bürgerbegegnungen 

und dauerhafte kommunale Kooperationen zu Uni-

onswerten, demokratischer Teilhabe und europäi-

scher Integration umzusetzen. Gefördert werden un-

ter anderem Workshops, Bürgerdialoge, Konferen-

zen, Trainings und innovative Beteiligungsformate 

(auch digital) sowie Kommunikationsmaßnahmen. 

Anträge können seit dem 17. Dezember 2025 einge-

reicht werden. Bewerbungsschluss ist der 16. April 

2026. Für die Ausschreibung stehen insgesamt 12 

Mio. € zur Verfügung, wobei die Projektlaufzeit in der 

Regel 12–24 Monate und der  EU-Zuschuss mindes-

tens 100.000 EUR beträgt.  

Voraussetzung ist ein Konsortium von mindestens 

vier Antragstellenden aus vier förderfähigen Län-

dern (darunter mindestens zwei EU-Mitgliedstaa-

ten). (dv) 

 

 

https://www.kontaktstelle-cerv.de/aufrufe/kommunale-netzwerke-83

